
11-163 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

1X.Gesetzgebungsperiode 

191/A A n t rag 

der Abgeordneten Grete Reh 0 r, K y seI a j K r a n e bit t er, 

Rosa R ü c k und Genossen, 

betreffend ein Bundesgesetz über die Gewährung von Sonderzahlungen an 

Kleinrentner. 

Die jüngsten männlichen Personen, die in der Kleinrentnerent­

schädigurig laufende Leistungen nach dem Kleinrentnergesetz, BGBlo Nr 0 251/ 

1929, in der geltenden Fassung beziehen, stehen im 84 0 . Lebensjahr j die 

jüngsten weiblichen im 790 Lebensjahro Dieses hohe Alter der Kleinr~ntner 

bedingt. naturnotwendig Gebrechlichkeit, Krankheit und Pflegebedürft~gkeit9 

wodurch ihnen erhöhte Ausgabenentsteheno Diese Ausgaben weisen mit zuneh­

mendem Alter der Kleinrentner eine steigende Tendenz auf. 

Gemäß § 1 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1954, BGBL Nr. 172 

(Kleinrentnergesetznovelle 1954), erhalten die Empfänger laufender Lei­

stungen aus der Kleinrentnerentschädigung zu dem am 1. Oktober eines jeden 

Jahres fälligen Bezug e·ine Sonderzahlung in der gleichen Höhe. Die Gewäh­

rung einer weiteren Sonderzahlung am 1. April eines jeden Jahres ~st im 

Hinblick auf das hohe Alter der Kleinrentner und die damit verbundene Be­

dürftigkeit gerechtfertigt. Sie bedeutet überdies eine Angle~chung an die 

Sozialrenten. 

Der durch das beantragte Bundesgesetz bedingte Mehraufwand beläuft 

sich für das Jahr 1963 voraussichtlich auf 1,6 Millionen Schillingo Eine 

Mehrbelastung des Bundeshaushaltes gegenüber 1962 tritt infolge des natür­

lichen Abfalles von Kleinrentnern nicht ein. Für eine Bedeckung ist im 

Bundesvoranschlag 1963 vorgesorgto 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den 

A n t rag 

Der Nationalrat wolle beschließen~ 

·Bundesgesetz vom 0 •••••••••• 00 betreffend die Gewährung von Sonderzahlun­

gen an Kleinrentner (Kleinrentnergesetznovelle 1962). 

Der Nationalrat hat beschlosseng 
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191/A 

§ 1. 

Empfänger laufender Leistungen aus der Kleinrentnerentschädigung 

nach dem Bundesgesetz vom 18. Juli 1929, BGBL Nr.251, erhalten zu den 

am 1. April und 1. Oktober eines jeden Jahres fälligen Bezügen eine Sonder­

zahlung in der gleichen Höhe. 

Die durch dieses Bundesgesetz entstehenden Kosten trägt der 

Bund. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1 0 Jänner 1963 in KrafL Mit 

diesem Tag verliert das Bundesgesetz vom 6. Juli 1954, BGBI. Nr 0 172 

(Kleinrentnergesetznovelle 1954), seine Wirksamkeito 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesmi­

nisterium für soziale,Verwaltung betrauL 

-g-"' .... Q'"""'O'""" 

In formeller Hinsicht wolle der Antrag dem Ausschuß für soziale 

Verwaltung zugewiesen werden. 

-.-o-e-Q~ 
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